
Stand:           2019

Gebührentabelle für Freistellungen von Wasserkonzessionsverträgen 

NRW neue

Staffelung nach Einwohnerzahl Gebührenstaffelung

ab Eingang   

01.09.2019

500

1.000

3.000

5.000 300

10.000 550

25.000 750

50.000 1.050

75.000 1.250

100.000 1.450

250.000 2.050

500.000 2.550

501.000 3.050

Sonderfälle:

Änderung des Vertragspartners: 80 % der Staffelgebühr

(Vertrag wird in gleicher Form fortgesetzt)


